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Am 26. 9. 2019 verhandelte der   
2. Revisionssenat am Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig die beiden von 
der Gewerkschaft der Polizei unter-
stützten Musterverfahren zu den Na-
mensschildern bzw. der Kennzeich-
nung der Kolleginnen und Kollegen 
im Rahmen von geschlossenen Einsät-
zen. 

Das Bundesverwaltungsgericht 
wies die Revision gegen die vorange-
gangene Entscheidung des Oberver-
waltungsgerichts Berlin-Brandenburg 
zurück. Es führte aus, dass die Ver-
pflichtung zum Tragen des Namens-
schildes in das auch Beamten unge-
schmälert zustehende Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung ein-
greift. Sie werden verpflichtet, ihren 
Nachnamen gegenüber Dritten im 
Rahmen von Amtshandlungen zu of-
fenbaren. 

Dieser Eingriff sei aber verfas-
sungsgemäß. Er beruhe auf einer hin-
reichend bestimmten gesetzlichen 
Grundlage. Anders als in einigen 
 anderen Bundesländern hat es in 
Brandenburg der Gesetzgeber selbst 
 übernommen, die wesentlichen Ent-
scheidungen – auch über Ausnahmen 
von der Verpflichtung – nach einer 
parlamentarischen Debatte zu regeln. 

Die Verpflichtung sei auch verhält-
nismäßig. Sie diene der Stärkung der 
Bürgernähe und der Transparenz der 
Arbeit der Polizei. Weiterhin gewähr-
leiste sie die leichtere Aufklärbarkeit 
von Straftaten oder schwerwiegen-
den Dienstpflichtverletzungen von 
Polizeivollzugsbeamten und beuge 
damit solchen vor. Auch die Ver-
pflichtung zum Tragen des Kennzei-
chens bei einem Einsatz in geschlos-
senen Einheiten greift in das Recht 
der Beamten auf informationelle 
Selbstbestimmung ein. Hier geht es 
vorrangig um die leichtere Aufklär-
barkeit von Straftaten oder Dienst-
pflichtverletzungen von uniformier-
ten Polizeibeamten. Auch schütze 
diese Kennzeichnungspflicht die 
Vielzahl der rechtmäßig handelnden 

Klageverfahren zur Kennzeichnungspflicht für 
Polizeibedienstete in Brandenburg

Beamten vor einer Einbeziehung in 
mögliche Ermittlungen. Datenschutz-
rechtliche Regelungen stehen der Er-
hebung, Verwendung und Speiche-
rung der diesbezüglichen Daten nicht 
entgegen. 

Obwohl sich diese Verfahren rein-
weg auf Brandenburger Regelungen 
beziehen, hat die Entscheidung des 
Gerichts auch Auswirkungen auf den 
Bund und andere Bundesländer. Bun-
desländer, in denen es ebenfalls eine 
Kennzeichnungspflicht und die 
Pflicht zum Tragen von Namensschil-
dern gibt, werden sich in ihrer Auffas-
sung bestätigt sehen. Bundesländer, 
in denen es eine vergleichbare Kenn-
zeichnungspflicht nicht gibt, sind 
aber auch nicht verpflichtet, diese 
jetzt einzuführen. Auch Brandenburg 
kann die Kennzeichnungspflicht wie-
der abschaffen bzw. eine mildere 
Form als Alternative zum Tragen von 
Namensschildern einführen. 

Die Entscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts stieß auf eine hohe 
Medienresonanz. Kamerateams von 
ARD, Welt und RTL waren vor Ort. 
Zahlreiche Pressevertreter von Radio-
sendern und Zeitungen verfolgten 
ebenfalls die Verhandlung bzw. be-
richteten im Nachgang von dieser 
Entscheidung.

Aus der Verhandlung selbst

Die Richter hatten sich im Vorfeld 
intensiv mit dem Verfahrensgegen-
stand befasst. Im Rahmen eines 
Rechtsgesprächs wollten sie auf ins-
gesamt vier Schwerpunkte näher ein-
gehen. Zum einen ging es um die Ge-
setzgeberkompetenz, den Eingriff in 
das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung, um die Rechtfertigung 
des Eingriffs sowie um datenschutz-
rechtliche Aspekte. 

Die Verwaltungsvorschrift des Mi-
nisteriums des Innern und für Kom-

munales zur Kennzeichnungspflicht 
spielte für das Gericht eine unter-
geordnete Rolle. Da die Kennzeich-
nungspflicht in Brandenburg per Ge-
setz geregelt ist, geht es allein um die 
Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes. 

Lediglich Sachsen-Anhalt hat die 
Kennzeichnungspflicht ebenfalls per 
Gesetz geregelt. In den anderen Bun-
desländern wird dieses über Vor-
schriften geregelt. Einige Bundeslän-
der sowie der Bund haben keine 
diesbezüglichen Regelungen. 

Die Kennzeichnungspflicht wurde 
im Polizeigesetz des Landes Branden-
burg festgeschrieben. Eigentlich be-
inhaltet das Polizeigesetz die Ein-
griffsrechte der Polizei. Für die 
Richter hätte die Kennzeichnungs-
pflicht auch in einem anderen Gesetz, 
z. B. Landesbeamtengesetz, bestimmt 
werden können. 

Ein Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung wird 
vor allem beim Tragen von Namens-
schildern gesehen. Das Tragen von 
Kennzeichen greift eher nicht in die-
ses Recht ein; wenn, dann nur in ge-
ringem Umfang. Das Recht der Poli-
zeibediensteten auf informationelle 
Selbstbestimmung kann durchaus 
eingeschränkt werden. Brandenburg 
hat – so die Richter – dieses vorbild-
lich per Gesetz geregelt. 

Die Verwaltungsvorschrift zur Kenn-
zeichnungspflicht regelt Inhalt, Um-
fang und Ausnahmen von diesen 
 Verpflichtungen. Bezüglich der Ver-
pflichtung zum Tragen von einer Kenn-
zeichnung wiesen die Richter auf die 
Möglichkeit hin, gemäß Ziffer 4.6.2. 
dieser Verwaltungsvorschrift einen An-
trag zu stellen, dass die Nummern aus-
getauscht werden. Dieses erhöhe den 
Schutz der Polizeibediensteten vor ei-
ner missbräuchlichen Verwendung der 
mit dem Tragen der Kennzeichnung 
preis gegebenen Daten. Dem Vertreter 
des Polizeipräsidiums war auf Nach-
frage des Gerichts nicht bekannt, dass 
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solche Anträge gestellt wurden und 
werden. 

Das Gericht rügte jedoch einige Re-
gelungen in dieser Verwaltungsvor-
schrift. So legt die Verwaltungsvor-
schrift erweiterte Ausnahmen von der 
Verpflichtung zum Tragen von Na-
mensschildern bzw. Kennzeichen fest, 
die über den per Gesetz vorgegebenen 
Rahmen hinausgehen. Kritisiert wurde 
auch, dass beim Tragen von Namens-
schildern bei Namensgleichheit ein 
bzw. zwei Buchstaben des Vornamens 
mit preisgegeben werden. Dies sei ge-
setzlich nicht vorgegeben und auch 
nicht erforderlich. Die Preisgabe des 
Vornamens bzw. eines Teils des Vorna-
mens erhöhe nicht die Bürgernähe und 
Transparenz der polizeilichen Arbeit. 
Auch ist eine spätere Zuordnung des 
handelnden Polizeibediensteten wei-
terhin problemlos möglich.

Die Preisgabe von Buchstaben für 
den Vornamen bei mehrfach auftre-
tenden Namen steigere die Eingriffs-
intensität. Dieses sei jedoch intern zu 
klären. 

Weiterhin befasste sich das Gericht 
mit der Frage, ob der Gesetzgeber 

festlegen darf, dass Namen preisge-
geben werden. Es geht hier um Ge-
eignetheit, Erforderlichkeit und An-
gemessenheit. All dies sah das Gericht 
als gegeben an. 

Datenschutzrechtliche Bestimmun-
gen stehen der Kennzeichnungspflicht 
bzw. dem Tragen von Namensschil-
dern ebenfalls nicht entgegen. Bestim-
mungen der Datenschutz-Grundver-
ordnung werden nicht verletzt. Auch 
die „Richtlinie der EU zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten durch 
die zuständigen Behörden zum Zwe-
cke der Verhütung, Ermittlung, Auf-
deckung und Verfolgung von Strafta-
ten oder der Strafvollstreckung sowie 
zum freien Datenverkehr“ sind nicht 
verletzt. 

Auf Nachfrage des Gerichts offen-
barte der Vertreter des Polizeipräsidi-
ums, dass die Kennzeichnungen der 
Polizeibediensteten im Rahmen von 
geschlossenen Einsätzen im Personal-
verwaltungsprogramm hinterlegt 
sind. Eine Löschung dieser Daten ist 
nicht gesondert geregelt. Erst mit 
Ausscheiden des Polizeibediensteten 
aus dem aktiven Dienst werden die 
Daten nach einer gewissen Zeit ge-
löscht. Dieses stieß auf Verwunde-
rung des Gerichts. Hier sollte eine 
andere Lösung gefunden werden; mit 
entsprechenden Vorgaben auch zur 
Löschung der Daten.

Das Gericht wies darauf hin, dass 
die Fragen der Löschung von Daten 
auch per Gesetz geregelt werden soll-
ten. Die zur Kennzeichnung vergebe-
ne Nummer ist keine Personalange-
legenheit, sondern dient einer 
möglichen Strafverfolgung. Fragen 
des Gleichheitsgrundsatzes sowie der 
Fürsorgeverpflichtung des Dienst-
herrn spielten für das Gericht eine 
untergeordnete Rolle. Das Gericht 
beendete die Verhandlung mit dem 
Hinweis, dass eine Entscheidung am 
späten Nachmittag verkündet wird. 

Der mit der Vertretung unserer  
zwei Kolleginnen/Kollegen beauf-
tragte Rechtsanwalt Herr Dr. Helmers 
sowie unsere Musterkläger kämpften 
engagiert für eine andere Entschei-
dung des Gerichts. So stellten die 
zwei Betroffenen dar, welchen Ge-
fährdungen sie durch das Tragen von 
Namensschildern bzw. einer Kenn-
zeichnung ausgesetzt sind und dass 
die Möglichkeit des Ablegens des 
Namensschildes bei kritischen Ein-
sätzen zwar möglich, aber nicht im-
mer umzusetzen ist.

Auch schilderten sie Fälle von abge-
tretenen Autospiegeln und zerstoche-
nen Reifen. 

Dass dieses eine Folge des Tragens 
von Namensschildern ist, könne nicht 
belegt werden, da die Straftäter natür-
lich keinen Zettel an das Auto hängen, 
dass diese Straftaten mit der Tätigkeit 
des Betroffenen in der Polizei des Lan-
des Brandenburg zu tun haben. 

Wie geht es weiter?

Mit Vorliegen des Urteils werden die 
Gewerkschaft der Polizei, die zwei Klä-
ger sowie unser Rechtsanwalt die Mög-
lichkeiten des weiteren Vorgehens be-
raten. 

Es wird die Frage zu prüfen sein, ob 
wir nun den Weg zum Bundesverfas-
sungsgericht gehen. Ebenso setzen wir 
uns dafür ein, dass der Gesetzgeber 
selbst diese Regelung zum Tragen von 
Namensschildern sowie zur Kenn-
zeichnung wieder zurücknimmt bzw. 
entschärft. Immer mehr Bürgermeister 
bzw. Amtsleiter treffen zusätzliche 
Maßnahmen zum Schutz ihrer Be-
diensteten, z. B. in Ordnungs- und Ar-
beitsämtern. Auch der Staat muss als 
Dienstherr diejenigen besser schützen, 
die den Staat schützen. 

Historie und Vergleich 

Im Jahr 2011 wurde die gesetzliche 
Regelung zum Tragen von Namens-
schildern und einer Kennzeichnung 
im Rahmen von geschlossenen Einsät-
zen auf Antrag der CDU im Branden-
burger Landtag beraten und letztlich 
beschlossen. Das Gesetz selbst trat 
zum 1. 1. 2013 in Kraft. 

Gemeinsam mit dem Innenministe-
rium vereinbarten wir das Führen von 
zwei Musterverfahren gegen dieses 
Gesetz. Das Landesverfassungsgericht 
wies die von uns eingelegte Verfas-
sungsbeschwerde zurück und verwies 
auf den Instanzenweg. Dieses machte 
ein vorangestelltes Widerspruchsver-
fahren erforderlich mit nachfolgenden 
Entscheidungen des Verwaltungsge-
richts Potsdam sowie des Oberverwal-
tungsgerichts Berlin-Brandenburg. 
Nach nunmehr sechs Jahren standen 
wir dann endlich vor dem Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig. Von hier 
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aus ist theoretisch der Weg zum Bun-
desverfassungsgericht eröffnet. Das 
Land Sachsen -Anhalt hatte die Kenn-
zeichnungspflicht seit 2017 ebenfalls 
gesetzlich geregelt. Anders als in Bran-
denburg ist die Ausnahme zum Tragen 
des Namensschildes, wenn im Einzel-
fall der Zweck der Amtshandlung oder 
überwiegende schutzwürdige Belange 
des Polizeibeamten dadurch beein-
trächtigt werden könnten, ebenfalls im 
Gesetz bestimmt. In diesen Fällen tra-
gen die Polizeibeamten anstelle des 
Namensschildes ein Dienstnummern-
schild.

Ebenfalls hat Sachsen-Anhalt die 
Löschung dieser personenbezogenen 
Daten im Gesetz bestimmt; eine Rege-
lung, deren Fehlen die Richter am 
BVerwG im Brandenburger Polizeige-
setz gerügt haben.

In Berlin ist die Kennzeichnungs-
pflicht per Vorschrift geregelt. Hier ha-
ben die Polizeibediensteten die Wahl, 
ob sie ein Namensschild oder eine 
Dienstnummer tragen. Die Nummern 
werden in einem festen Rhythmus ge-
ändert. Dieses stellt einen deutlich ge-
ringeren Eingriff in das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung dar; 
eine Verfahrensweise, mit der wir in 
Brandenburg letztlich auch leben 
könnten. 

Michael Peckmann  

AKTUELLES BILDUNGSWERK

Letzter Aufruf zum Seminar „SV-
Camp“ – Selbstverteidigung für Kol-
legen!

Wir freuen uns sehr, euch mit dem 
Format eines „SV-Camps“ ein 
 Seminar anbieten zu können, was es 
so noch nicht gab. Wir werden mit 
euch drei Tage lang die Judomatte, 
die Schwimmhalle und den Außen-
bereich des wunderschönen Sport- 
und Bildungszentrums in Lindow er-
kunden, um euch für den Alltag 
fitzumachen. Natürlich wird der Spaß 

und die Regeneration nicht zu kurz 
kommen. Also los, den Schweine-
hund überwinden, bei der GdP an-
melden und den Dienstbefreiungs-
antrag ausfüllen. Für unsere 
GdP-Mitglieder ist dieses Seminar 
wie immer kostenlos.

Liebe Grüße und Sport frei.

Mathias Ziolkowski
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Wir nehmen Sie und Ihre Symptome ernst
Stoppen Sie Ihr Leid:

• Ängste, die Ihr Leben einschränken und sich in vielen Situationen aufdrängen
• Energieverlust und Antriebsstörungen bei Depression und Burnout
• Zwänge und suchtartige Entgleisungen bei Alltagsdrogen oder im Verhalten
• Psychische Belastung im Zusammenhang mit schweren Erlebnissen

In der Tagesklinik Waldfriede erhalten Sie kompetente, rasche und umfassende Hilfe. Unser Team aus Fachärzten,
Psychologen, Ergotherapie, Krankenpflege, Kunsttherapie, Sozialarbeit und Seelsorge ist für Sie da. Ein fein austa-
rierter Tages- und Wochenplan in einer überschaubaren Gruppe von ca. 15 Patientinnen und Patienten mit vertrauens-
förderndemMilieu fördert neue Denk- und Verhaltensweisen. Diese werden täglich im Lebensalltag
erprobt. Ihre Angehörigen werden gerne mit einbezogen.
Ihr Privatraum wird mit Respekt, persönlicher Betreuung und Begleitung geschützt. Die Lage zwi-
schen Botanischem Garten und Schlossstraße bietet Ruhe, genauso wie Lebensnähe. Es entstehen
Ihnen keine zusätzlichen Kosten.

Tagesklinik Waldfriede, Schmidt-Ott-Str. 9, 12165 Berlin
Tel: 030. 79 74 38 61, www.tagesklinik-waldfriede.de

190327_Anzeige_Landesteile_Deutsche_Polizei_Tagesklinik_Waldfriede_mit_3mm_Anschnitt_neu.pdf; s1; (176.00 x 82.00 mm); 27.Mar 2019 17:58:35; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien
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Vom 23. 9. bis 25. 9. 2019 fand in 
Prieros das Seminar „ Zukunft Gestal-
ten“ des GdP-Bildungswerkes  statt. 
Die Teilnehmer kamen mit den unter-
schiedlichsten Erwartungen und Vor-
stellungen zum Seminar. Aus dem 
gesamten Land Brandenburg kamen 
sie angereist, um in die Zukunft unse-
rer GdP zu schauen und Anregungen, 
Forderungen sowie Wünsche für die 
Arbeit der GdP Brandenburg bis 2020 
und darüber hinaus zu formulieren. 
Die Seminarinhalte waren mit provo-
zierenden Fragen gespickt, so z. B.

Sage deine Wünsche für die Zu-
kunft 

Du möchtest wissen, was „die da 
oben“ machen?

Willst du was loswerden?      
Was findest du gut und was ärgert 

dich an der GdP?
Möchtest du aktiv etwas einbringen 

und gestalten?     
Bist du neugierig, wie es weitergeht?
Was wollten wir heraus finden?
Was macht und wie  funktioniert 

GdP eigentlich, was macht sie in Bran-
denburg aus?

Zukunftswerkstatt in Prieros

Wie nimmst du die GdP wahr?
Wie ist die Stellung der GdP in un-

serer Gesellschaft?
Was kann die GdP politisch für dich 

erreichen?

Deine Wünsche – Dein Beitrag an 
die GdP/für die GdP

Wie soll sich die GdP in Zukunft 
aufstellen, was soll sie tun?

Wir sind nahe am Geschehen – Be-
such der Geschäftsstelle der GdP BB.

Jeder konnte sich einbringen und 
wir waren sofort im Thema „drin“. Als 
Teamer (Anita Kirsten und Frank Wies-
ner) hatten wir noch viel mehr auf un-
serem Programmzettel. Dieser muss 
abgearbeitet werden und das heißt 
für uns, im nächsten Jahr sollte es 
eine weitere Auflage dieses Semina-
res geben. Ich möchte mich an dieser 
Stelle bei unseren Seminarteilnehmer 
für ihre kritische, kreative und kons-
truktive Mitarbeit bedanken. Ein de-
tailliertes Ergebnis präsentieren wir 
in der nächsten Ausgabe der „Deut-
schen Polizei“ und hoffen, damit ei-
nen Beitrag geleistet zu haben, dass 
unsere GdP im Land Brandenburg 
auch für die Zukunft gut aufgestellt 
ist.

 
Frank Wiesner, 

Teamer des Bildungswerkes

… und wir vertraten auch in diesem 
Jahr die Polizei beim traditionellen 
Firmenlauf der Westlausitz. 

Finsterwalde als Ausrichter zog 
zum jährlichen Firmenlaufevent in 
der Region über 1000 motivierte Frei-
zeitsportler an. 

Unternehmen der Region, ortsan-
sässige Schulen sowie Behörden und 
Einrichtungen schickten ihre Mitar-
beiter, deren Familien, Kinder und 
Freunde auf die Strecke.

Laufen für einen guten Zweck in der 
Region und für die Region sowie enga-
gieren und präsentieren war auch für 
die Polizeiinspektion Elbe-Elster der 
Anstoß zur erstmaligen Teilnahme. 

Aus vier Streckenvarianten konnte 
gewählt werden. Durch die Unterstüt-
zung von Kollegen der Polizeiinspekti-
on Dahme-Spreewald war es möglich, 
zwei Mannschaften zu  melden. 23 
Teams gingen über 2,4 km an den 
Start, einem sehr schönen Rundkurs 
durch die Stadt Finsterwalde. 

Mit Platz 9 in der 
Mannschaftswertung 
waren alle vier Teilneh-
mer rundum zufrieden. 
Eine ähnliche und eben-
falls sehr gute Leistung 
lieferte das Team über 
5,1 km ab. In der Team-
wertung wurde der 14. 
Platz er laufen. 

Anzumerken ist, dass 
über diese Strecke vier-
mal so viele Läuferge-
meinschaften unterwegs 
waren. 

Auf diesem Wege 
möchte ich mich bei al-
len Läufern bedanken 
und noch mal sagen: ge-
meinsam sind wir stark, 
und das über Polizeiins-
pektionsgrenzen hinaus.

Im September 2020 wird der Fir-
menlauf Westlausitz in Großräschen 
gestartet und bietet die Möglichkeit, 

KREISGRUPPE SÜD

Gemeinsam sind wir stark

dass die PD Süd eventuell sogar durch 
drei Polizeiinspektion vertreten wird.

Yvonne Hedt-Beyer

Bild: F. Wiesner

Bild: Y. Hedt-Beyer
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KREISGRUPPE HPOL

Die Spannung ist in jedem Jahr 
groß. Von wem und vor allem mit wel-
chem Thema konnte die mit Professo-
ren und Dozenten besetzte Bewer-
tungskommission überzeugt werden, 
um das vom Förderverein der Hoch-
schule ausgelobte Preisgeld nebst 
Auszeichnung in Empfang nehmen 
zu dürfen? 

Berücksichtigt werden dabei Ba-
chelorthesen, die mit einer hohen 
Punktzahl bewertet worden sind und 
durch den jeweiligen Thesenbetreu-
er der Bewertungskommission zur 
Prämierung vorgeschlagen werden. 
Diese wiederum ermittelt nach wis-
senschaftlichen, polizeilichen und 
Aspekten der dienstlichen Nutzbar-
keit eine(n) Jahresbeste(n) und die 
beiden Platzierten.

Im Jahr 2019 sind dabei folgende 
drei Bachelorthesen mit den Plätzen  
1 bis 3 ausgezeichnet worden.  
1. Platz: Pia Heisch mit dem Thema: 
„Die Relevanz von privaten Social 
Media Accounts von Polizisten und 
Polizistinnen.“ 2. Platz: Lina Wiesner 
mit dem Thema: „Online-Sachbe-
schreibungskatalog für die Polizei des 
Landes Brandenburg.“ 3. Platz: Mar-
vin Matiske mit dem Thema: „Die Po-
lizei in der Auseinandersetzung mit 
zwei staatsgefährdenden Terrororga-
nisationen: Die Organisation „Con-
sul“ und die „RAF“ – ein Vergleich.“

Im Nachfolgenden soll in dieser 
Zeitungsausgabe die Arbeit der 
Zweitplatzierten, Lina Wiesner, kurz 
vorgestellt werden. Die Arbeit der 
Erstplatzierten folgt dann in der kom-
menden Ausgabe.

Auszug aus der Laudatio der För-
dervereinsvorsitzenden Cindy Ehlert: 
„Die Bachelorarbeit von Frau PKin 
Lina Wiesner wurde von Herrn Jan 
Grübler betreut. Frau Wiesner hat 
sich mit dem Thema ‚Online-Sachbe-
schreibungskatalog für die Polizei des 
Landes Brandenburg‘ auseinanderge-
setzt. Die Autorin hat festgestellt, 
dass der Online-Wissensspeicher der 
Polizei des Landes Brandenburg inno-
vative Erweiterungen benötigt. Der 
Katalog im Druckformat ist mittler-
weile veraltet, nicht mehr vollständig 
und auch wenig anwenderfreundlich 
und zeitgemäß, was wiederum enor-
me Auswirkungen auf die Qualität 
des polizei lichen Arbeitsalltages hat“.

Die Hochschule hat die drei besten Bachelorarbeiten des 
Jahres 2019 prämiert

Zur Erschlie-
ßung ihres For-
schungsfeldes 
hat die Autorin 
einen Fragebo-
gen entworfen, 
der sowohl qua-
litative als auch 
quantitative Er-
hebungsmetho-
den kombiniert. 

In ihre Unter-
suchung konnte 
sie 1000 ausge-
wertete Frage-
bögen mit ein-
fließen lassen. 
Unterstützt bei 
ihrer Arbeit wur-
de sie durch die 
Arbeitsgruppe 
„Wissensspei-
cher Kriminal-
technik“ und 
der Landesweb-
red ak tion.

Im Ergebnis befürwortet die 
Mehrheit der Befragten einen 
Online- Katalog und wünscht sich 
dabei Darstellungen über Waffen, 
Werkzeuge, Fahrzeuge und Kom-
munikationstechnik. Nebenher wur-
den sogar  einige individuelle Vor-
schläge zur Verbesserung des 
Arbeitsalltages unterbreitet. Die Au-
torin hat die Ideen aufgenommen 
und mit den aus ihnen hervorge-
gangenen Funktionalitäten einen 
ersten Entwurf für einen Sachbe-
schreibungskatalog „Werkzeuge“ 
entwickelt. 

Damit sind die Erkenntnisse der 
Arbeit von Frau PKin Lina Wiesner 
direkt für die Erweiterung des On-
line-Wissensspeichers nutzbar, wo-
durch die ausgezeichnete Bachelor-
arbeit einen hohen Mehrwert für die 
polizeiliche Arbeit darstellt. Neben-
bei hat Frau Wiesner – zur Freude 
der Dozenten – mit ihrer Arbeit Ide-
en für weiterführende BA-Thesen 
geliefert.

Wir gratulieren allen drei Erstplat-
zierten zu ihren hervorragenden 
Thesen. Wir freuen uns aber beson-
ders, dass Lina und Pia, ehemalige 
JAV- Vorsitzende und aktuelle Vor-
standsmitglieder der Jungen Gruppe 
der GdP, mit ihrer Arbeit einen nach-

haltigen Wert für die Polizei Bran-
denburg schaffen konnten. Wir sind 
stolz auf euch. Weiter so!

M. Ziolkowski

NACHRUFE

In ehrendem Gedenken nehmen 
wir Abschied von unserem langjähri-
gen Gewerkschaftsmitglied im Ruhe-
stand, Regierungsamtsinspektor a. D. 
Bernd Kanzler.

Bernd starb im Alter von 65 Jahren, 
kurz nach seiner Pensionierung.

In diesen schweren Stunden gilt 
unser tief empfundenes Mitgefühl 
den Hinterbliebenen.

GdP-Kreisgruppe PD Ost
Der Vorstand
Frankfurt (Oder) im September 2019

Die Mitglieder der KG PD Nord 
nehmen Abschied.

Am 24. September 2019 verstarb 
viel zu früh im Alter von 65 Jahren 
unser lieber Kollege und Gewerk-
schaftsmitglied Norbert Köhn. 

Unser tief empfundenes Mitgefühl 
gilt in diesen schweren Stunden sei-
nen Hinterbliebenen.

GdP-Kreisgruppe PD Nord
Der Vorstand
Neuruppin im September 2019

Lina Wiesner (l.) und die Vorsitzende des Fördervereins M. Ziolkowski
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SENIOREN

Unter dem Motto: „Warum denn in 
die Ferne schweifen“ starteten die 
Seniorinnen und Senioren unserer 
GdP am 26. 8. 2019 mit dem Club-Bus 
des Reisclubs Cottbus zur 10. Landes-
seniorenfahrt. 

Eine etwas andere Fahrt – mit nur 
20 Teilnehmern. Bekannte Gesichter 
fehlten, neue kamen dazu. 

Verabschiedet wurden wir in Pots-
dam von Tommy Kühne, Ulli Rätzel 
und Detlef Antonius. 

Tommy brachte uns auf den neues-
ten Stand der Gewerkschaftsarbeit 
rund um die Senioren. Fortgesetzt 
wurde die Diskussion dann im Bus.

Ziel unserer Reise war diesmal die 
Mecklenburgische Seenplatte. Ein 
schönes Fleckchen Erde, große und 
kleine Seen umgeben von Wiesen 
und Feldern, saftigen Weiden und 
ausgedehnten Wäldern erwarteten 
uns. Bei einem Zwischenstopp in 
Prenzlau hatten wir Gelegenheit, die 
Stadt ein wenig kennen zu lernen.

Unser Hotel lag im Herzen der 
Mecklenburgischen Schweiz, in ei-
nem Ortsteil von Stavenhagen.

Eine gute Wahl. Rundherum stimm-
te einfach alles. Zimmer, Essen, Bus-
fahrer, Reiseleiterin, Team … Jeden 
Morgen schwimmen oder auch mal 
abends, ein Saunabesuch, ein Gläs-
chen Wein oder Bier und viele Ge-
spräche auf der großen Terrasse.  

Mit einer Busfahrt rund um die 
Mecklenburgische Seenplatte be-
gann unser zweiter Tag.

So bekamen wir einen kleinen Ein-
druck von der idyllische Seenland-
schaft, den Alleenstraßen, den sanf-
ten Hügeln. den weiten Feldern und 
Dörfern. Dann kurzer Stopp in Neu-
brandenburg. Die über 750 Jahre alte 
Stadt mit ihrer historischen Stadtmau-
er und den vier Toren beeindruckte 
uns. Viele Fotos wurden geschossen.

Mit tollen Eindrücken kehrten wir 
abends zurück. Nach dem Abendes-
sen wagten wir noch ein kleines 
Tänzchen. Müde und geschafft san-
ken wir in die Betten. 

Am nächsten Morgen ging es dann 
gut gestärkt nach Schwerin. Das Wet-
ter meinte es heute besonders gut mit 
uns. Zu Fuß und mit einer kleinen 
Rundfahrt entdecken wir die Stadt.

Wenn GdP-Senioren/-innen reisen … 
 Reisebericht

Der Abstecher in den barocken 
Schlossgarten begeisterte uns. Zwar 
hatten wir noch Zeit für einen kleinen 
Stadtbummel, doch es war einfach zu 
heiß. Eis und kalte Getränke waren 
den meisten lieber.

Neuer Tag neues Ziel – Plau am See.
Nach einem kurzen Altstadtrund-

gang im Luftkurort Plau am See ließen 
wir bei einer gemütlichen Schifffahrt 
mit Kaffeegedeck die Mecklenburgi-
sche Seenplatte auf uns wirken. 

Bei unserem Bowlingturnier am 
Abend hatten wir richtig Spaß. Viel-
leicht war es ja auch das Zielwasser?

Am nächsten Morgen ging es dann 
schon wieder, nicht ohne einen Ab-
stecher bei Karls Erlebnishof zu ma-
chen, nach Hause.

Eine schöne, interessante Reise 
ging zu Ende. Danke an alle. Wir wa-
ren ein tolles Team. Es hat richtig 

Spaß gemacht, so auch die einhellige 
Meinung der Teilnehmer.

Vorschläge fürs nächste Jahr gab 
es auch schon. Also doch Lust auf 
mehr?

Na dann bis bald!
Angelika Bresler

Bilder: A. Bresler
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AKTUELLES

Am 30. September erhielten Aus-
zubildende, Studierende, Spitzen-
sportler und Aufsteiger ihre Urkunde, 
um wieder oder erstmals in den akti-
ven Polizeidienst entlassen zu wer-
den. Doch einer schied an diesem Tag 
aus der Polizei Brandenburg aus.

Es war für mich ein sehr beeindru-
ckender Moment, als zur Verabschie-
dung von Polizeipfarrer Täuber in der 
vollbesetzten großen Sporthalle der 
Hochschule sich alle erhoben, um ihn 
mit Standing Ovation DANKE zu sa-
gen. 

Ich selbst muss ehrlich zugeben, 
dass die Funktion eines Polizeipfar-
rers mehr Fragezeichen als Ausrufe-
zeichen für mich hatte. Die Art und 
Weise, wie er jedoch diese Funktion 
nicht nur ausgeübt, sondern ausge-
füllt hat, war schon sehr beeindru-
ckend. Das Wichtigste und Entschei-
dende jedoch war, er konnte zuhören. 

Wenn Kolleginnen oder Kollegen 
in eine Notsituation kamen, sei es 
dienstlich oder privat, wenn es um 
Notfallseelsorge ging, wenn es um 
Nachbereitung von Großeinsätzen 
ging, wenn Kolleginnen und Kolle-
gen zu Unfällen gerufen wurden und 
das Bild, das sich ihnen vor Ort dar-
stellte, schwer emotional zu verkraf-
ten war, dann war er da und nahm 
sich die notwendige Zeit. Er hörte zu, 
spendete Trost und wer ihn darum 
bat, der hat auch seinen Rat bekom-
men. 

Er hat sich nicht in den Vorder-
grund gedrängt, aber wenn es darum 
ging, auf Probleme oder Missstände 
aufmerksam zu machen, setzte er sich 
für die Kolleginnen und Kollegen ein. 
Mal mit leiseren Zwischentönen, mal 
mit einer sehr spitzen Zunge. Bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
war er mehr als beliebt und gerade in 
Notsituationen gefragt. Allerdings 
nicht bei jedem Vorgesetzen. Einige 
haben ihn lieber gehen als kommen 
sehen. Aber auch das zeichnet einen 
Polizeipfarrer aus. 

Ich habe selbst an der Hochschule 
erlebt, wie junge Menschen mir die 
Frage gestellt haben, „Ein Polizei-
pfarrer, was soll das denn? Was hat 
die Polizei mit einem Pfarrer zu tun?“ 

Aber gerade Polizisten brauchen 
Seelsorger und mittlerweile habe sogar 
ich dieses gelernt. Als Gewerkschafter 

DANKE!

kann man auch mal 
derbe Sprüche bringen, 
ge legentlich auch über-
ziehen und manchmal 
muss man auch verbal 
„draufschlagen“ kön-
nen. Aber als Polizei-
pfarrer muss man eine 
ganz feine Klinge schla-
gen, ohne viel dafür 
aber das Richtige zu sa-
gen. Ich habe viel von 
ihm gelernt und eine 
hohe Anerkennung vor 
seiner Arbeit, die er in 
der Brandenburger Po-
lizei geleistet hat.

Wenn sich spontan 
400 oder 500 Menschen 
erheben, um ihn an sei-
nem letzten Arbeitstag 
in der Brandenburger 
Polizei durch ihren Ap-
plaus Danke zu sagen, 
dann kann er nicht allzu 
viel falschgemacht ha-
ben. Ich hätte mir ge-
wünscht, er wäre länger 
geblieben, musste mich 
aber belehren lassen, 
dass dies rein rechtlich 
nicht möglich war. 

Der Präsident der 
Hochschule, Herr Grie-
ger, stellte bei der 
 Verabschiedung auch 
unsere neue Polizei- 
pfarrerin Frau Wolf vor. Dabei konnte 
er sich eine Bemerkung zu ihrer bishe-
rigen Tätigkeit als Seelsorgerin in der 
Justizvollzugsanstalt in Buckow nicht 
verkneifen, die zur allgemeinen Erhei-
terung beitrug.

Ich hoffe, dass Frau Wolf das glei-
che glückliche Händchen hat, dass 
sie die gleiche Sprache spricht und 
vor allen Dingen, dass sie mit viel 
Ruhe zum Zuhören und viel Mut, um 
ihre Meinung zu sagen, für unsere 
Kolleginnen und Kollegen da ist, 
wenn sie Probleme haben, in Zwangs-
lagen sind oder es dramatische Ereig-
nisse gibt, die jederzeit in der Polizei 
passieren können. Wir haben uns be-
reits zu einem ersten Gespräch verab-
redet und ich glaube, nicht nur ich 
verspreche mir viel davon. 

Pfarrer Täuber wünsche ich in sei-
ner neuen Gemeinde ein genauso 

glückliches Händchen, wie er es in 
der Polizei hatte. 

Etwas enttäuschend war, dass 
 weder Pfarrer Täuber noch die neue 
Polizeipfarrerin Frau Wolf die Mög-
lichkeit hatten, während der Veran-
staltung einige Sätze zu sagen. Ich 
bin mir sicher, zumindest Herr Täuber 
hätte noch etwas zu sagen gehabt. 
Umso wichtiger war die Geste unse-
res Polizeiministers Schröter, der es 
sich nicht nehmen ließ, Pfarrer Täu-
ber persönlich für seine Arbeit in der 
Brandenburger Polizei zu danken. 

Andreas Schuster 

Bild: J. Göhring

Verabschiedung unseres Polizeipfarrers Täuber
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RUBRIK: KREISGRUPPE HPOL

Bei Wind und Wetter waren wir am 
Morgen des 1. Oktober #füreuchim 
einsatz und haben unsere 202 neuen 
Kolleginnen und Kollegen an der 
Hochschule der Polizei begrüßt. 
Schon traditionell stehen Anwärterin-

Willkommen!
nen und Anwärter der Vorgänger-
jahrgänge, unsere Junge Gruppe und 
die Kreisgruppe HPol ab kurz nach  
6 Uhr Spalier, um mit einem freundli-
chen Morgengruß und dem ultimati-
ven grünen Turnbeutel unsere Herb-

steinstellungen willkommen zu 
heißen. Und für manch regennasses 
Haar waren unsere grünen GdP-Re-
genschirme toller Blickfang und Re-
genschutz.

Da geht’s lang 

Fast noch mitten in der Nacht ;-)

Conny und Alex

Danke an alle, die uns unterstützt haben

Regentropfen, die an mein Schirmchen 
klopfen ;-) Bilder: Kreisgruppe HPol
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